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gengewicht. Unter anderem sind auch die 
Anhaltegenauigkeit und Nachregulie-
rungsgenauigkeit des Fahrkorbs sowie der 
sichere Zugang zur Schachtgrube und zu 
den Triebwerks- und Rollenräumen zu be-
rücksichtigen. 

Bei sämtlichen Betrachtungen haben die 
Experten des TÜV SÜD stets den Soll-
zustand (Stand der Technik) vor Augen und 
halten alle Abweichungen, die sich nach 
der o. g. Norm ergeben fest. Wie wichtig 
dies ist, zeigt ein kurzes Beispiel: Bricht eine 
Treibscheibenwelle im Betrieb, kündigt 
sich dies in aller Regel vorher nicht zwangs-
läufig an. Die Folgen des Bruchs können je-
doch fatal sein: Unkontrollierte Bewegun-
gen bei offener Schachttür sind dabei nicht 
ausgeschlossen. Können Abweichungen 
vom Stand der Technik zu gefährlichen Zu-
ständen im Betrieb führen, werden ggf. ein 
kürzeres Prüfintervall oder zusätzliche Prü-
fungen notwendig – z. B. statisch unbe-
stimmte Dreifachlagerungen von Treib-
scheibenwellen, wenn die Sicherheit nicht 
gewährleistet ist.  

Anlagenzustand und  
Wartungsqualität im Fokus 

Dieter Roas, München 

Die Betriebssicherheitsverordnung stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit von Aufzugsanlagen. Trotzdem verzeichnen 

die Statistiken zum Unfallgeschehen seit dem Jahr 2005 25 tödliche Verletzungen und 124 Unfallverletzungen. Verläss-

liche Informationen über den aktuellen Anlagenzustand und die Qualität der Wartung sind daher unerlässlich. Der  

Wartungs-Check und der Zustandsbericht von TÜV SÜD Industrie Service liefern diese Informationen und sorgen für mehr 

Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit beim Betrieb von Aufzugsanlagen. 

D ie Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) bildet die Rechtsgrund-

lage für die Prüfung von Aufzugsanlagen 
und stellt hohe Anforderungen an den Be-
treiber. Gemäß § 15 Abs. 1 BetrSichV sind 
Aufzugsanlagen als überwachungsbedürf-
tige Anlagen wiederkehrend zu prüfen. 
Hierfür bestimmt die BetrSichV konkrete 
Höchstfristen und legt diese auf maximal 
zwei Jahre fest. Ferner muss zwischen der 
ersten Inbetriebnahme und der ersten wie-
derkehrenden Prüfung und dann zwischen 
den wiederkehrenden Prüfungen eine sog. 
Zwischenprüfung veranlasst werden. Die 
Zwei-Jahresfrist der BetrSichV stellt jedoch 
nur eine Höchstfrist dar. Ob diese im Ein-
zelfall ausreichend ist, muss der Anlagen-
betreiber selbstverantwortlich auf Grund-
lage einer sicherheitstechnischen Bewer-
tung ermitteln. Angesichts der unerläss-
lichen Sicherheitsanforderungen und des 
steigenden Wettbewerbsdrucks sind je-
doch auch die Ergebnisse fristgerechter 
wiederkehrender Prüfungen alleine oft-
mals nicht ausreichend. Ein sicherer und 

gleichzeitig wirtschaftlicher Anlagen-
betrieb erfordert weitere verlässliche Infor-
mationen über den aktuellen Zustand der 
Anlage und die Qualität der Wartung. Mit 
dem Wartungs-Check und dem Zustands-
bericht liefert TÜV SÜD Industrie Service 
die notwendigen Informationen und sorgt 
für mehr Sicherheit, Verfügbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit beim Betrieb von Auf-
zugsanlagen. 

Sicherheitstechnische 
Bewertung 
Als überwachungsbedürftige Anlagen 

sind Aufzüge einer sicherheitstechnischen 
Bewertung, sowie wiederkehrenden Prü-
fungen durch eine zugelassene Über-
wachungsstelle (ZÜS) zu unterziehen. Der 
Umfang der sicherheitstechnischen Bewer-
tung umfasst – neben allgemeinen Anfor-
derungen auf Basis der DIN EN 81-80 (sinn-
volle Basis für die sicherheitstechnische Be-
wertung) – die Prüfung von Schacht, Ma-
schinen- bzw. Rollenraum, Schachttüren 
sowie die Prüfung von Fahrkorb und Ge-



Gefährdungsbeurteilung 
Nutzen Beschäftigte die Aufzugsanlage 

als Arbeitsmittel, so ist anstatt einer sicher-
heitstechnischen Bewertung eine umfang-
reichere Gefährdungsbeurteilung gemäß 
§ 3 BetrSichV verpflichtend. Im Gegensatz 
zur sicherheitstechnischen Bewertung, die 
sich im Wesentlichen direkt auf die Auf-
zugstechnik konzentriert, berücksichtigt 
die Gefährdungsbeurteilung auch das Ge-
fahrenpotenzial in Wechselwirkung mit 
der direkten Aufzugsumgebung und der 
Verwendung des Aufzugs. Der erweiterte 
Prüfumfang der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 3 BetrSichV schließt somit alle 
sicherheitstechnisch relevanten Prüfanfor-
derungen mit ein.  

Im Einzelnen sind dies mechanische 
und elektrische Gefährdungen, Risiken 
durch Gefahrstoffe sowie Brand- und Ex-
plosionsgefahren. Zu den mechanischen 
Bedrohungen zählt beispielsweise das 
Quetschen und Scheren. Gefahrenpoten-
ziale ergeben sich u. a. beim Transport von 
chemischen und biologischen Gefahrstof-
fen. Auch die Lagerung dieser Stoffe in un-
mittelbarer Nähe einer Aufzugsanlage 
kann in Einzelfällen zu Problemen führen. 
Für den Brand- und Explosionsschutz sind 
u. a. die direkte Umgebung der Anlage, die 
Aufzugsräume sowie der Schacht zu be-
trachten. Selbst die Abluft aus anderen 
Räumen (hier über das Dach des Gebäudes) 
kann zu Gefährdungen und Unfällen füh-
ren, was eine kürzlich geschehene Verpuf-
fung in einem Aufzugsschacht eindrucks-
voll vor Augen führte.  

Der Prüfumfang umfasst darüber hinaus 
thermische und physikalische Risiken so-
wie neben weiteren Gefährdungen auch 
physische Belastungen der Beschäftigten. 
Zu den thermischen und physikalischen 
Gefahren zählen beispielsweise der Trans-
port radioaktiver Stoffe sowie Belastungen 
durch eine mangelnde Belüftung, Lärm 
oder Abgase im Fahrkorb. Für eine vollstän-
dige Gefährdungsbeurteilung sind darüber 
hinaus weitere Gefahrenpotenziale auf-
zudecken. Dies sind beispielsweise feh-
lende Wartungspläne oder unzureichende 
Gefahrenhinweise. 

Wiederkehrende Prüfungen  
oftmals nicht ausreichend  
Der Aufwand für eine kompetent aus-

geführte sicherheitstechnische Bewertung 
oder Gefährdungsbeurteilung ist hoch, die 
Risikobeurteilung sehr umfangreich. Ver-
lässliche und fristgerechte wiederkehrende 
Prüfungen stellen jedoch einen essenziel-
len Grundbaustein für den sicheren und 
rechtskonformen Anlagenbetrieb dar. Vo-

raussetzung ist, dass bei Prüfungen fest-
gestellte Mängel konsequent behoben wer-
den. Wiederkehrende Prüfungen und die 
Beseitigung von Mängeln sind jedoch 
allein keine Garanten für einen sicheren 
und wirtschaftlich effizienten Betrieb. 
Weitere wesentliche Sicherheits- und Effi-
zienzbausteine bestehen aus dem umfas-
senden Wissen über den aktuellen Zustand 
der Anlage. Hier setzt der Zustandsbericht 
des TÜV SÜD an. 

Aktueller Zustandsbericht für 
mehr Sicherheit und Effizienz 
Der Zustandsbericht umfasst Aussagen 

zu Aspekten, die im Prüfumfang einer stan-
dardmäßigen wiederkehrenden Prüfung 
nicht enthalten sind. Dazu gehören Infor-
mationen über Verschleißzustand, Le-
bensdauer sowie Empfehlungen zu Anla-
genkomponenten. Der Zustandsbericht 
enthält dabei verlässliche Informationen 
u. a. zu Antrieb und Treibscheibe, Steue-
rung, Tragmittel, Absturzsicherung und 
Fahreigenschaften der Aufzugsanlage.  

Ohne die Anlagenbereiche und Kom-
ponenten mit einem hohen Optimie-
rungspotenzial zu vernachlässigen, wer-
den dabei insbesondere für die Sicherheit 
und Verfügbarkeit relevante Anlagenteile 
erfasst. Durch die umfassende Beurteilung 
werden Schwachstellen frühzeitig erkannt 
und Stillstände vermieden. Dies verbessert 
die Betriebssicherheit und erhöht die Ver-
fügbarkeit der Anlage. Mit dem Zustands-
bericht erhalten Aufzugsbetreiber eine be-
lastbare Entscheidungsgrundlage für an-
stehende Maßnahmen, die Unterstützung 
bei der Suche nach einer sicheren und wirt-
schaftlichen Lösung und somit Planungs-
sicherheit. 

Wartungsqualität optimieren 
Neben den bereits angesprochenen 

Aspekten und regelmäßigen Kontrollen 
durch den Betreiber selbst, bilden qualifi-
zierte Wartungsarbeiten einen weiteren 
Kernpunkt für einen sicheren und effizien-
ten Anlagenbetrieb. Für notwendige In-
standsetzungs- und Wartungsarbeiten so-
wie ggf. erforderliche Sicherheitsmaßnah-
men ist der Anlagenbetreiber verantwort-
lich. Um seiner Verantwortung nach-
zukommen, muss der Betreiber jedoch den 
aktuellen Wartungszustand seiner Anlage 
kennen. Für den nicht speziell ausgebilde-
ten Experten ist dieser mitunter nur schwer 
einzuschätzen. 

Mit dem Wartungs-Check hilft TÜV 
SÜD Industrie Service Anlagenbetreibern, 
den aktuellen Wartungszustand der An-
lage festzustellen. Der Wartungs-Check be-

rücksichtigt z. B. gezielt Punkte, die zwi-
schen Betreiber und Wartungsunterneh-
men vertraglich vereinbart wurden. Dabei 
prüfen und bewerten die Experten von 
TÜV SÜD die vorhandenen Wartungs-
anweisungen und Ausführungen auf 
Grundlage der DIN EN 13015. Diese Norm 
gibt Hinweise zur Instandhaltung und be-
schreibt die Inhalte einer qualifizierten 
Wartung.  

Aufzugsbetreiber erhalten damit eine ob-
jektive und unabhängige Ermittlung sowie 
individuelle Bewertung ihrer Anlage und 
des Wartungszustands. Dadurch können 
ggf. bestehende Wartungsmängel identifi-
ziert und das Niveau der Wartung ange-
passt werden. Diese neutrale Ermittlung 
des Wartungszustands und die individu-
elle Bewertung der Anlage bilden für den 
Betreiber die Basis dafür, die Betriebskosten 
zu optimieren, die Verfügbarkeit zu erhö-
hen und die Wartungsqualität und damit 
Sicherheit weiter zu verbessern. Gleichzei-
tig können auch Wartungsunternehmen 
vom TÜV SÜD-Check profitieren. Durch 
die objektive und unabhängige Einschät-
zung der Wartungsleistung und deren Aus-
führung können Wartungsunternehmen 
ihren betrieblichen Qualitätsmaßstab 
durch das bewährte Vier-Augen-Prinzip si-
chern und ggf. optimieren.  

Fazit 
Umfangreiche sicherheitstechnische Be-

wertungen und ggf. Gefährdungsbeurtei-
lungen bilden die Basis für adäquate wie-
derkehrende Prüfungen und Prüffristen. 
Diese stellen einen unerlässlichen Grund-
baustein für einen sicheren und rechtskon-
formen Anlagenbetrieb dar.  

Verlässliche Aussagen zum Wartungs- 
und Anlagenzustand liefern für den An -
lagenbetreiber eine belastbare Entschei-
dungsgrundlage für anstehende Maßnah-
men, decken Schwachstellen auf und 
heben die Wartungsqualität. Dies opti-
miert nicht nur Sicherheit und Verfügbar-
keit, sondern auch die Wirtschaftlichkeit 
von Aufzugsanlagen. Zudem kann der War-
tungs-Check effektiv in das Qualitäts-
management des Wartungsunternehmens 
eingebunden werden.  TÜ 887
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